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Carl-Alexander-Straße

 Bekanntmachung Nr. 066/2014 vom 05.11.2014  
 
 

Bekanntmachung 
 

 

Öffentliche Auslegung gem. § 3 (1) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGB1. I S. 

2414) in der zurzeit gültigen Fassung des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 105 – südlich 
Carl-Alexander-Straße/Goethestraße -, Stadtteil Beggendorf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat der Stadt Baesweiler hat in seiner Sitzung am 16.07.2013 die frühzeitige öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 105 - südlich Carl-Alexander-Straße/Goethestraße - 
gem. § 3 (1) Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  
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Plangebietsabgrenzung: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 105 - Südlich 
Carl-Alexander-Straße/Goethestraße - liegt südlich der Carl-Alexander-Straße im Stadtteil 
Beggendorf. Das Plangebiet umfasst die Parzelle Nr. 825 sowie Teilflächen der Parzellen Nr. 
77 und 227, Flur 24, Gemarkung Baesweiler. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 13.890 
qm (1,39 ha). 
Die genaue räumliche Abgrenzung ist zeichnerisch festgesetzt. 
 
     
Ziel und Zweck der Planung: 
 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanes ist, die planungsrechtliche Voraussetzung für die 
Bereitstellung von Wohnraum für die Stadtteilbevölkerung Beggendorf zu schaffen. Zugleich 
soll die Ortslage des Stadtteiles Beggendorf im Süden arrondiert werden. 
Vorgesehen ist ein MD - Dorfgebiet mit ca. 18 Einzel- und Doppelhäusern entsprechend der 
bereits vorhandenen Bebauungsstruktur. 
Im Stadtteil Beggendorf sind nur noch wenige Bauflächen vorhanden, die zudem für Kinder 
o. a. Angehörigen vorgehalten werden. 
 
Am Südrand des Stadtteiles Beggendorf sind keine geschützten Landschaftsbestandteile im 
Landschaftsplan II - Baesweiler-Alsdorf-Merkstein - festgesetzt. Zudem kann die 
Erschließung unproblematisch erfolgen. 
 
Beteiligung des Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 105 - südlich Carl-Alexander-Straße/Goethestraße - 
liegt mit der Begründung in der Zeit vom 
 

13.11.2014 bis 15.12.2014 einschließlich 
 
in der Planungsabteilung der Stadt Baesweiler, Mariastraße 2, Zimmer 302, während der 
angegebenen Dienststunden öffentlich aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Dienststunden: 
 
montags, mittwochs und freitags 08.30 - 12.00 Uhr 
 
dienstags 08.30 - 12.00 Uhr 

 14.00 - 17.30 Uhr 
 
donnerstags 08.30 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 16.00 Uhr 
montags, mittwochs und freitags nachmittags geschlossen. 
 
Baesweiler, 05.11.2014 
 
Dr. Linkens 
Bürgermeister 


